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c h r i S T i n e  c S i b i

EffiziEnzstEigErung im intErnEn 
und ExtErnEn BErichtErstattungsprozEss
zukunftsweisende Lösungsansätze basierend auf xBrL 
zur Elimination von system- und medienbrüchen

system- und medienbrüche im internen und externen Berichterstattungsprozess sind 
nicht im interesse der stakeholder. Lösungsansätze zur steigerung der Effizienz 
und der Beschleunigung der Berichterstattung sind zu identifizieren und umzuset-
zen, um die transparenz am Kapitalmarkt zu steigern [1].

1. Einführung
Im ST 2013/3, Seite 132 ff., hat die Schreibende die Resultate 
einer empirischen Untersuchung des Schweizer Prüfungs-
markts präsentiert. Es wurden verschiedene Einflussfakto-
ren und Ansatzpunkte zur Steigerung der Prüfungseffizi-
enz diskutiert. Die Umfrage hat gezeigt, dass die Bedeutung 
der Steigerung der Prüfungseffizienz in den kommenden 
fünf Jahren zunehmen wird. Zusätzlich konnte festgehalten 
werden, dass die Phase 2 (Prüfen von Kontrollen und Trans-
aktionen) des Business-Risk-Audit-Ansatzes die geeignetste 
Phase für die Steigerung der Prüfungseffizienz darstellt. 
Demgegenüber stand das Resultat, dass die Phase 3 (Prü-
fungsdurchführung) die meisten Prüfungsstunden in An-
spruch nimmt und in dieser die Prüfungshandlung «Einho-
len von Drittbestätigungen» die geeignetste Prüfungshand-
lung für die Prüfungseffizienzsteigerung ist.

Interne Ansatzpunkte zur Steigerung der Prüfungseffizienz 
sind integrierte Audit Tools und kompetente Revisoren mit 
ausserordentlichen Qualifikationen im Bereich Revisions-
methodik und mit hervorragenden Industrie- und Branchen-
kenntnissen über den Prüfungskunden. Jedoch sind nicht 
nur interne, sondern auch externe Ansatzpunkte zu identi-
fizieren, welche einerseits dem Wirtschaftsprüfer, aber an-
dererseits den anderen Parteien, welche in den Berichterstat-
tungsprozess involviert sind, Effizienzgewinne zugestehen.

Die heute vorhandenen System- und Medienbrüche im in-
ternen und externen Berichterstattungsprozess werden im 
2. Kapitel erläutert. Das 3. Kapitel geht auf die beiden zu-

kunftsweisenden Lösungsansätze, den weltweit einheit-
lichen Kontenrahmen und das globale Intercompany-Ab-
stimmungstool, ein. Die Ausführungen enden im Fazit im 
4. Kapitel.

2. systEm- und mEdiEnBrüchE
2.1 Finanzielle Berichterstattung. Der Abschlussprozess 
eines Unternehmens ist in der Abbildung 1 vereinfacht wieder-
gegeben. Basierend auf der Buchhaltung der Einzelgesell-
schaft wird der Einzelabschluss erstellt und an den Konzern 
gemeldet. Dieser fertigt den Konzernabschluss an, auf wel-
chem das Konzern-Reporting erfolgt [2].

Ausgeklügelte und professionelle ERP- und Konsolidie-
rungssysteme würden einem die Arbeit erleichtern, jedoch 
werden sie aus Zeit- und Know-how-Gründen nie wirklich 
genutzt. Daraus folgen Excel-Tabellen und Grafiken, die 
kurzfristig und überbrückend informieren, das Prozesspro-
blem aber nicht lösen [4]. Die technologischen Prozesse zur 
Bewältigung der finanziellen Berichterstattung wirken des-
halb oftmals wie Relikte aus einer vergangenen Zeit. Aus 
verschiedenen lokalen Umgebungen werden Zahlen mit ma-
nueller Hilfe in zentrale Konsolidierungssysteme übertra-
gen. Der sich ergebende Konzernabschluss wird wieder von 
Hand in eine Word- oder Excel-Datei eingegeben, die von 
den dafür zuständigen Personen dann hoffentlich fehler-
frei in den Geschäftsbericht übernommen wird. In eine 
PDF-Datei konvertiert, stellt das Unternehmen seine Zah-
len interessierten Anlegern und Analysten zur Verfügung. 
Doch bevor diese mit den Zahlen etwas anfangen können, 
erfolgt meist die Stufe der Verarbeitung in Form von Einga-
ben in Datenbanken, Bewertungs- und Analyseprogramme 
und Berichtsmodule, die ironischerweise oftmals wieder 
Word- oder Excel-basiert sind [5]. Eine hohe Anzahl manuel-
ler Prozesse, unterschiedlicher Automatisierungsgrad, wie-
derholte manuelle Datenerfassung bereits systemseitig er-
fasster Daten und eine fehlende konzernübergreifende Ge-
samtkoordination des Abschlussprozesses sind zusammen- 
gefasst die Schwachstellen der heute bestehenden finanziel-
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len Berichterstattung [6]. Ein weltweit einheitlicher Rech-
nungslegungsstandard und damit einhergehend ein welt-
weit einheitlicher Kontenrahmen (siehe Kapitel 3.1), könnten 
zur Überbrückung dieser System- und Medienbrüche im fi-
nanziellen Berichterstattungsprozess geeignet sein. Die 
Umfrage [7] bei 102 Mitgliedern der Treuhand-Kammer hat er-
geben, dass für die Mehrheit (68 %) der Befragten ein welt-
weit einheitlicher Kontenrahmen eine geeignete Mass-
nahme zur Steigerung der Prüfungseffizienz (siehe Abbil-
dung 3) ist. Dies kann damit erklärt werden, dass nicht nur 
Grosskonzerne mit der Schnittstellenproblematik kämpfen. 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, welche den Finanz-
bericht prüfen müssen, sind ebenfalls gefordert, System- 
und Medienbrüche zu überbrücken. Am Prozess des Ein-
holens von Drittbestätigungen sei dies im folgenden Kapi-
tel 2.2 veranschaulicht.

2.2 Wirtschaftsprüfung. Im Jahr 2004 erhielten zwei Drit-
tel der Unternehmen 80% der Rechnungen im Papierformat 
und diese durchliefen anschliessend einen Papier-basieren-
den Autorisierungsprozess. Weniger als 25% setzten Electro-
nic Data Interchange (EDI), Electronic Receipts Settlement 
(ERS) oder Electronic Invoice Presentment and Payment 
(EIPP) ein [8]. Eine entsprechende manuelle Abwicklung des 
zuzuordnenden Prüffeldes ist auch in den Prüfungsstan-
dards zu erkennen, wenn es um die Prüfungshandlung, 
Einholen von Drittbestätigungen, geht.

Der Standard 505 der International Standards on Auditing 
(ISA) stellt Grundsätze auf und gibt Erläuterungen zur Ver-
wendung von Bestätigungen Dritter zwecks Erlangung 
von Prüfungsnachweisen bei der Abschlussprüfung [9]. Ent-
schliesst sich der Abschlussprüfer dazu, Bestätigungen Drit-
ter für das Erlangen von Prüfungsnachweisen einzufordern, 
so muss er stets die Kontrolle über den Prozess des Einfor-
derns von Drittbestätigungen haben [10]. Daraus resultiert 
der Prozessablauf, welcher in Abbildung 2 dargestellt ist [11].

Die Abbildung 2 lässt erkennen, dass es sich um einen sehr 
aufwendigen und zeitintensiven Prozess handelt, welcher 
aber seine Notwendigkeit und Relevanz bezüglich der Prü-
fungseffektivität (Prüfungsqualität) hat. Diese Ineffizienzen 
im Prozess der Drittbestätigungen entstehen einerseits durch 
die vorhandenen Schnittstellen zwischen dem Prüfer und 
dem geprüften Unternehmen und andererseits durch dessen 
manuelle Abwicklung selbst. Dem könnte ein IT-basierter und 
automatisierter Bestätigungsprozess entgegen wirken [13].

Ein globales Intercompany-Abstimmungstool, als ein welt-
weites Clearing-Tool für Guthaben und Verbindlichkeiten 
jeglicher Art zwischen Unternehmen, wäre ein möglicher 
Lösungsansatz, um Schnittstellen und Medienbrüche zu 
überwinden. Dieses und andere inter-organisatorische In-

formationsaustauschsysteme haben im Allgemeinen die fol-
genden drei potenziellen Vorteile: Kostenreduktion, Steige-
rung der Produktivität und Erweiterung der Produkt- und 
Marktstrategie [14]. Dass das globale Intercompany-Abstim-
mungstool (siehe Kapitel 3.2) eine geeignete Massnahme ins-
besondere zur Steigerung der Prüfungseffizienz darstellt, 
zeigt die Umfrage bei 102 Mitgliedern der Treuhand-Kam-
mer. Die Mehrheit (76%) der Befragten der Umfrage ist der 
Meinung, dass mit diesem externen Ansatzpunkt die Prü-
fungseffizienz gesteigert werden kann (siehe Abbildung 3).

Aufgrund des zur Zeit noch fehlenden Business Cases die-
ser beiden externen Ansatzpunkte wird deren organisato-
rische Umsetzung und Anwendung durch Vollstreckung 
(Enforcement) [15] vorgeschlagen, welche im folgenden Kapi-
tel 3 erläutert wird.

3. zuKunftswEisEndE LösungsansätzE
3.1 Weltweit einheitlicher Kontenrahmen. Im Jahr 2002 
einigten sich das Financial Accounting Standards Board (FASB) 
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einen globalen Rechnungslegungsstandard und einen welt-
weit einheitlichen Kontenrahmen einigen würden (siehe 
obere Darstellung in der Abbildung 4). Die zweite Variante ist, 
dass sich eines der beiden Gremien gegenüber dem anderen 
durchsetzt und somit das eine oder andere Gremium unter-
ginge und die verbleibende Instanz (FASB oder IASB) sich 
für die Entwicklung eines weltweit einheitlichen Rech-
nungslegungsstandards einsetzen würde (siehe untere Dar-
stellung in der Abbildung 4). Als dritte Möglichkeit ist die 
Entstehung eines Global Accounting Standards Board (GASB) 
denkbar (siehe Abbildung 5). Das GASB wäre für die weltweite 
Harmonisierung der Rechnungslegungsstandards und für 
deren Weiterentwicklung im öffentlichen Interesse verant-
wortlich. Entweder könnte das GASB aus der Fusion von 
FASB und IASB entstehen oder durch die Neugründung 
eines Gremiums, bestehend aus FASB- und IASB-Mitglie-
dern. Dieses könnte den beiden bestehenden Boards über-
geordnet werden.

Im Hinblick auf die technischen Anforderungen des welt-
weit einheitlichen Kontenrahmens müsste dieser hinsicht-
lich der Abbildung von Spezifika in Bezug auf die Rech-
nungslegung und die Industrie [23] flexibel sein. Diese Flexi-
bilität würde zulassen, dass seine gegebene Standardisierung 
nicht zu einer zu starken Einschränkung führen würde. In-
folgedessen wären die beiden Parameter («Rechnungsle-
gungsstandard» und «Industrie»), bezüglich welcher der 
weltweit einheitliche Kontenrahmen Variationen aufzeigen 
sollte, gegeben. Weitere Parameter oder Abweichungen sollte 
dieser nicht zulassen, denn sonst würde vom Prinzip und der 
Idee des weltweit einheitlichen Kontenrahmens zu stark ab-
gewichen. Der Kontenrahmen müsste alle bekannten Rech-
nungsstandards abbilden können und für alle Unternehmen 
verschiedenster Industrien anwendbar sein. Damit würden 
Überleitungen vom lokalen zum internationalen Rechnungs-
legungsstandard automatisiert und vereinheitlicht werden. 
Für die eigentliche Umsetzung kann XBRL als Technologie 
in Betracht gezogen werden, da diese kaum Grenzen kennt. 

3.2 Globales Intercompany-Abstimmungstool. XBRL 
entwickelt sich zur Schlüsseltechnologie in der Finanzbe-
richterstattung [24] für kapitalmarktorientierte Unterneh-
men und ist in vielen Ländern bereits erfolgreiche Praxis [25]. 
Aufgrund der vielfältigen und relevanten Vorteile von XBRL 
erscheint diese auch als die geeignete Technologie für das 
globale Intercompany-Abstimmungstool (Intercompany Re-
conciliation Tool, ICRT). Das ICRT wäre web-basiert und als 

und das International Accounting Standards Board (IASB) im so-
genannten Norwalk Agreement [16], alle neuen Rechnungs-
legungsstandards zu harmonisieren. Damit ist seit Länge-
rem eine Bewegung zu einem globalen Rechnungslegungs-
standard im Gange [17]. Aufgrund der bereits erreichten 
Fortschritte beschloss die Securities and Exchange Commission 
(SEC) im Jahr 2007, dass ausländische Firmen, welche einen 
IFRS-Abschluss veröffentlichen, keine Überleitungsrech-
nung (reconciliation) mehr auf US GAAP machen müssen [18]. 
Es war ursprünglich vorgesehen, dass ab 2014 auch US-Emit-
tenten IFRS anwenden sollen [19]. Jedoch am 13. Juli 2012 
hat die SEC ihren Abschlussbericht zum Arbeitsplan zur 
Prüfung der Einbeziehung der IFRS in das US-Finanz-Re-
porting-System publiziert. Der Abschlussbericht signali-
siert eine erhebliche Verlangsamung des Konvergenzpro- 
zesses [20].

Bei der organisatorischen Ausgestaltung eines weltweit 
einheitlichen Kontenrahmens scheint es aufgrund der be-
stehenden Rechnungslegungsregulierung sinnvoll, die or-
ganisatorische Umsetzung bei den internationalen Gre-
mien anzusiedeln, welche die internationalen Rechnungsle-
gungsstandards ausformulieren und in Kraft setzen. Das 
sind einerseits das FASB [21] in den USA und andererseits 
das IASB [22].

Es lassen sich drei Möglichkeiten für die Vollstreckungs-
instanz eines weltweit einheitlichen Kontenrahmens ablei-
ten. Die erste Möglichkeit ist, dass das FASB und das IASB 
in ihrer heutigen Form weiter bestehen bleiben und sich auf 

in %

Die Prüfungseffizienz kann mit folgenden Massnahmen gesteigert werden:

Globales Intercompany-Abstimmungstool
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Das globale Intercompany-Abstimmungstool (ICRT) könnte 
bei jeder nationalen Börse [26] lokalisiert sein. Bei der SIX 
Group wäre beispielsweise das Portal ICRT.CH verortet, in 
welches die rapportierenden Schweizer Unternehmen ihre 
Informationen zur Abstimmung übermitteln. Jedes natio-
nale Portal wäre an das einzig existierende internationale Por-
tal ICRT.COM angeschlossen, welches die automatische Ab-
stimmung durchführen würde (siehe Abbildung 6).

Ausgehend vom heute bestehenden Finanzberichterstat-
tungsprozess (siehe Kapitel 2.1) von Unternehmen, welcher 
aufgrund des Enforcements verschiedener Regulatoren be-
steht [27], soll der mögliche Enforcement-Prozess für ein glo-
bales Intercompany-Abstimmungstool und die darin invol-
vierten Parteien abgeleitet werden (siehe Abbildung 7).

Gemäss Art. 727 b Abs. 1 des Obligationenrechts (OR) müssen 
Publikumsgesellschaften [29] als Revisionsstelle ein staatlich 
beaufsichtigtes Revisionsunternehmen [30] nach den Vor-
schriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 
2005 bezeichnen [31]. Im Zusammenhang mit diesen Vor-
schriften entstand die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB), 
welche für die Überprüfungstätigkeit von Revisionsdienst-
leistungen zuständig ist. Auf europäischer Ebene wurde am 
14. Dezember 2005 von der Europäischen Kommission die 
«Europäische Gruppe aus Vertretern der Aufsichtsgremien 
für Abschlussprüfung» (European Group of Auditor’s Oversight 

Portal ausgestaltet, in welches die rechtliche Einheit (das 
Unternehmen) den mit XBRL erstellten Bericht (XBRL In-
stance Document) über einen geschlossenen Kanal übermit-
teln würde. Das ICRT würde anschliessend die automatische 
Abstimmung durchführen und als Output einen Bericht ge-
nerieren, welcher an die betroffene rechtliche Einheit weiter-
geleitet würde. Dieser Bericht würde aufzeigen, welche Trans-
aktionen abgestimmt werden konnten und bei welchen es 
noch Abstimmungsdifferenzen gibt.

weltweit einheitlicher
Kontenrahmen

weltweit einheitlicher
Kontenrahmen

weltweit einheitlicher
Kontenrahmen

Global Accounting
Standards Board (GASB)

FASB IASB FASB IASB

Abbildung 5: gLoBaL accounting 
standards Board (gasB)
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es den vertraulichen Informationsaustausch unter den nati-
onalen Aufsichtsbehörden [35].

Alle in Abbildung 7 dargestellten Parteien, welche in den 
finanziellen Berichterstattungsprozess involviert sind, müss-
ten damit auch beim Enforcement der Implementierung 
eines globalen Intercompany-Abstimmungstools beteiligt 
sein. Da es sich um ein weltweites und nicht nur um ein eu-
ropäisches oder schweizerisches Abstimmungstool handeln 
würde, wäre das Enforcement auf internationaler Ebene zu 
lancieren. Seitens der Börsenaufsicht wäre die internatio-
nale Organisation für Effektenhandels- und Börsenauf-
sichtsbehörden (International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO) zu erwähnen, welche im Jahre 1974 
als panamerikanische Organisation gegründet wurde [36]. 
Seitens der Revisionsaufsicht gibt es kein alleiniges interna-
tionales Gremium. In den USA ist das Public Company Ac-
counting Oversight Board (PCAOB) bekannt und für gewis-
sermassen den Rest der Welt ist das International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB) zuständig. Auf-
grund der Ziele der drei erwähnten internationalen Gre-
mien wäre es denkbar, dass bei allen dreien das Enforcement 
für das globale Intercompany-Abstimmungstool initiiert 
werden könnte.

Bodies, EGAOB) eingesetzt. Diese Gruppe soll eine wirksame 
Koordination der öffentlichen Aufsichtssysteme für Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften in der EU ge-
währleisten. Zusätzlich soll sie fachlich zur Vorbereitung 
etwaiger Massnahmen der Kommission und zur Durchfüh-
rung der achten Gesellschaftsrechtsrichtlinie beitragen [32].

Die SIX Gruppe betreibt die Infrastruktur für den Schwei-
zer Finanzplatz. Ihre Geschäftsfelder umfassen den Wert-
schriftenhandel, die Wertschriftendienstleistungen, Finanz-
informationen und den Zahlungsverkehr. Die SIX Group 
untersteht der konsolidierten Aufsicht der Eidg. Finanzmarkt-
aufsicht (Finma). Teile der durch sie betriebenen IT-Anwen-
dungen werden wegen ihrer Systemrelevanz durch die Schwei-
zerische Nationalbank (SNB) überwacht [33]. Die European Ban-
king Authority (EBA) wurde am 1. Januar 2011 offiziell ins Leben 
gerufen und hat alle bestehenden und laufenden Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten aus dem Committee of European 
Banking Supervisors (CEBS) übernommen [34]. Dieses unab-
hängige Gremium berät die EU-Kommission bei Regulie-
rungen im Bankenbereich. Des Weiteren überwacht es die 
Umsetzung von EU-Richtlinien zur Regulierung der Ban-
ken und versucht, die Aufsichtspraxis in den verschiedenen 
EU-Ländern möglichst zu vereinheitlichen. Zudem fördert 

ICRT.COM

ICRT.DEICRT.CH ICRT.FR

Abstimmung

Differenzen DifferenzenDifferenzen

Börsenkotierte Unternehmen
und

grosse nicht börsenkotierte Unternehmen

Staatlich
beaufsichtigte

Revisionsstellen

Abbildung 6: icrt BEim EnforcEmEnt
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halt und Qualität der Abschlusszahlen, sondern auch der Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Jahres- und Quartals ab-
schlüsse zunehmend an Bedeutung [38]. In einer immer kür-
zeren Zeitspanne sollen den Adressaten der Finanzbericht- 
erstattung die Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
Es wird der Trend zum Fast Close forciert. Mit einem Fast-
Close-Abschluss verkürzt sich nicht nur der Zeitraum zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses, sondern in der Regel auch 
die Zeitspanne der Prüfung nach dem Abschlussstichtag [39].

Im Ergebnis kann eine Finanzfunktion, welche von sys-
temtechnischen Medienbrüchen und von einer Vielzahl von 

4. fazit
Der interne und externe Berichterstattungsprozess hinken 
insgesamt in technologischer und prozessualer Hinsicht 
den Anforderungen ihrer Stakeholder hinterher. Ein zentra-
les Problem stellen die zahlreichen System- und Medienbrü-
che bei internen und externen Berichterstattungsprozes-
sen dar, welche es zu überwinden gilt, um unter anderem 
den Berichterstattungsprozess im Interesse der Stakeholder 
effizienter und schneller zu gestalten [37].

In Zeiten von Shareholder-Value und der Ausrichtung auf 
neue Rechnungslegungsstandards gewinnen nicht nur In-

staatlich beaufsichtigte
Revisionsstelle

SIX

EGAOB EBA

RAB

börsenkotierte Unternehmen

nicht börsenkotierte Unternehmen

Finma

Aufsicht Europa

Aufsicht national
(Schweiz)

Aufsicht lokal

Zusammenarbeit und Informationsaustausch vorhanden
Zusammenarbeit und Informationsaustausch aufgrund ICRT
Zusammenarbeit möglicherweise schon vorhanden, wenn Unternehmen nicht «nur» von zugelassenen Revisionsexperten
geprüft wird, sondern auch von einer staatlichen beaufsichtigten Revisionsstelle

Abbildung 7: EnforcEmEnt-instanzEn [28]
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des globalen Intercompany-Abstimmungsprozesses müsste 
innerhalb des Enforcement-Prozesses auf internationaler 
Ebene initiiert werden. Die technische Umsetzung beider 
Ansätze könnte auf der Technologie XBRL basieren, welche 
das Ziel verfolgt, Ineffizienzen im Prozess der Informati-
onsvermittlung zu reduzieren und deren Vergleichbarkeit 
zu erhöhen [40]. Diese Ziele sollten ebenfalls die Enforce-
ment-Instanzen dazu bewegen, ihren Beitrag zur Beschleu-
nigung des finanziellen Berichterstattungsprozesses [41] 
und zur Effizienzsteigerung bei der Prüfungsabwicklung 
zu leisten. n

unterschiedlichen Regeln geprägt ist, nicht effizient funk-
tionieren. Zur Steigerung der Effizienz und Transparenz 
für alle in den Finanzberichterstattungsprozess involvier-
ten Parteien, wozu auch der Wirtschaftsprüfer zählt, sind 
zukunftsweisende Lösungsansätze gefragt. Als Grundlage 
wäre beispielsweise die weltweite Einführung von XBRL für 
die Berichterstattung zu sehen. Darauf aufbauend wären 
ein weltweit einheitlicher Kontenrahmen und ein globales 
Intercompany-Abstimmungstool anzustreben. Dass diese 
beiden externen Ansatzpunkte unter anderem zur Steige-
rung der Prüfungseffizienz geeignet sind, zeigt das eindeu-
tige Ergebnis der durchgeführten Umfrage bei 102 Mitglie-
dern der Treuhand-Kammer, wovon die Mehrheit dieser 
Meinung waren (siehe Abbildung 3).

Der weltweit einheitliche Kontenrahmen setzt einen glo-
balen Rechnungslegungsstandard voraus, welcher vom FASB, 
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ansätzen (Währungsproblematik, Datenschutz und -sicher-
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Herausforderungen, Kosten, rechtliche Fragestellungen, usw.).


